
Abschrift 

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 
Im Namen des Volkes 

Urteil gem. § 495a ZPO 

Geschäftsnummer: 14 C 330/15 

In dem Rechtsstreit 

der Lorraine Media GmbH, 
vertreten d.d. Geschäftsführerin ••••• 
Hauptstraße 117, 10827 Berlin, 

gegen 

zugestellt an : 

Klägerin, 

Beklagte, 

hat das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, Zivilprozessabteilung 14, im schriftlichen Verfahren am 

21.12.2015, bei dem Schriftsätze bis zum 11.12.2015 eingereicht werden konnten, durch die 

Richterin am Amtsgericht Klebe für Recht erkannt: 

1. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgericht Wedding vom 14.8.2015 - Geschäftsnummer: 15-

952607-0-4 - bleibt aufrechterhalten, soweit die Beklagte verurteilt worden ist, an die Klägerin 

537,30 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 

23.7.2015 zu zahlen. Im Übrigen wird der Vollstreckungsbescheid aufgehoben. 

2. Die Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
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Von der Abfassung eines Tatbestandes wird gemäß §§ 495 a, 313 a ZPO abgesehen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch der Beklagten, der in rechter Form und Frist (§§ 700, 339, 340 ZPO) erfolgt und 

damit zulässig ist, hat in der Sache keinen Erfolg, weshalb der angefochtene 

Vollstreckungsbescheid aufrechtzuerhalten war, soweit nicht die Klägerin die Klage 

zurückgenommen hat, § 343 ZPO. 

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung von 537,50 EUR gemäß §§ 241, 

311 in Verbindung mit § 357 Abs. 8 BGB zu. 

Unstreitig beauftragte die Beklagte die Klägerin mit schriftlichem Dauer Werbe- & Anzeigenauftrag 

für die Veröffentlichung einer Fotochiffreanzeige vom 26.4.2015 u. a. eine digitale Fotoserie 

anzufertigen, fünf Bilder davon auszusuchen und als Anzeige zu veröffentlichen, wofür ein Preis 

von 597,00 EUR vereinbart und von der Beklagten zu zahlen war. 

Die Beklagte wurde über ihr Widerrufsrecht belehrt, was diese mit ihrer Unterschrift unter der 

Widerrufsbelehrung bestätigte und bestätigte, ebenfalls mit ihrer Unterschrift, dass die Klägerin 

mit der Vertragsausführung sofort beginnt und ihr bekannt ist, dass sie - die Beklagte -

angemessenen Wertersatz für erbrachte Leistungen schulde, wenn sie ihr Widerrufsrecht ausübt. 

Die Klägerin hat vorgetragen, dass sie am gleichen Tag 46 Fotos angefertigt und entwickelt habe, 

fünf davon ausgesucht und das Galeriebild und die Anzeige angefertigt worden seien. Da die 

Beklagte am 6.5.2015 einen Widerruf erklärte, sei die Anzeige nicht veröffentlich worden. 

Infolge des Widerrufs schulde die Beklagte der Klägerin für die bis zum Widerruf erbrachte 

Leistung, § 367 Abs. 8 BGB. Sie - die Klägerin - habe fast alle Leistungen - bis auf das Vorrätig

Halten der Anzeige auf dem Server im Internet für ein Jahr erbracht. Erspart habe die Klägerin 

daher nur den Aufwand/Kosten die dafür entstanden wären, die Anzeige "ins Netz" zu stellen und 

ein Jahr abrufbar zu halten. Dieser Aufwand sei mit einem Abschlag von 10 % auf den 

vereinbarten Gesamtpreis zu = 59,70 EUR, zu bewerten. 
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Die Beklagte ist den Ausführungen der Klägerin in der Anspruchsbegründung nicht 

entgegengetreten. Soweit die Beklagte in ihrem Einspruch ausführt, die Klägerin habe die 

Kündigung nicht angenommen und der Vertrag sei außerhalb der eigenen Firma geschlossen 

worden, führt dies zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung. Da die Beklagte ausdrücklich 

gewünscht und dies überdies noch mit ihrer Unterschrift bestätigt hat, dass die die Klägerin mit der 

Vertragsausführung sofort beginnt und ihr bekannt ist, dass sie - die Beklagte - angemessenen 

Wertersatz für erbrachte Leistungen schulde, wenn sie ihr Widerrufsrecht ausübt, steht der 

Klägerin der mit der Klage geltend gemachte Anspruch zu. 

Der Zinsanspruch beruht auf §§ 288, 291 BGB. 

Die Kostenentscheidung hat ihre Grundlage in §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils folgt aus §§ 708 Nr. 11, 713 

ZPO. 

Die Berufung ist nicht zuzulassen, § 511 Abs. 4 ZPO. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche 

Bedeutung noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 

Rechtssprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Berufung einlegen, 
wenn Sie durch die Entscheidung in Ihren Rechten beeinträchtigt sind. 

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Berufung einlegen können? 

Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss 600,00 Euro übersteigen 

oder 

Die Berufung ist vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden. 

2. Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen? 

Im Berufungsverfahren müssen Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem 
Rechtsanwalt vertreten lassen. 
Dies gilt für das Einlegen der Berufung und die Begründung. 

3. In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Berufung einlegen? 
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Die Berufung muss schriftlich durch Ihre Rechtsanwältin oder Ihren Rechtsanwalt beim 

Landgericht Berlin oder 
Littenstraße 12-17 
10179 Berlin 

Landgericht Berlin oder 
Tegeler Weg 17-21 
10589 Berlin 

Landgericht Berlin, Turmstraße 91, 10559 Berlin 

eingelegt werden. 

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die 
Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt wird. 
Die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift müssen von Ihrer 
Rechtsanwältin/Ihrem Rechtsanwalt unterschrieben sein. 

Der Schriftsatz ist in deutscher Sprache zu verfassen. 

4. Welche Fristen sind zu beachten? 

Klebe 
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Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei dem oben genannten 
Gericht einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf 
von fünf Monaten nach Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht 
zugestellt werden konnte. 
Die Berufungsschrift muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein. 

Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, innerhalb von zwei 
Monaten schriftlich zu begründen. 
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 


